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Strategie Stromnetze / Vemehmlassungsverfahren 
Stellungnahme der Swissgrid 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als nationale Netzgesellschaft ist Swissgrid ganz besonders auf gute Rahmenbedingungen und effiziente 
Abläufe für eine bedarfsgerechte Netzentwicklung angewiesen. Wir danken Ihnen daher für die Möglichkeit 
der Stellungnahme zur Strategie Stromnetze. In Abschnitt 1 der vorliegenden Stellungnahme behandeln wir 
Kernpunkte und allgemeine Anliegen zu den Bewilligungsverfahren und zu dem Netzentwicklungsprozess. 
Die Abschnitte 2 und 3 enthalten unsere Änderungsanträge. Ergänzend haben wir den BFE Fragebogen 
beantwortet. Darin wird jeweils auf die vorliegende Stellungnahme verwiesen. Zusammenfassend halten wir 
folgende Anmerkungen fest: 

• Um den notwendigen Netzumbau erfolgreich und effizient realisieren zu können, sollten vom Pro­
jektbeginn bis zum Bau einer Übertragungsleitung maximal 6 Jahre vergehen. Die beabsichtigten 
Gesetzesanpassungen im Rahmen der Strategie Stromnetze stellen einen wesentlichen Schritt dar, 
um dieses Ziel zu erreichen. Swissgrid begrüsst ganz besonders, dass dem Übertragungsnetz auf 
Stufe Gesetz nationales Interesse beigemessen und den Interessen des Natur- und Heimatschutz­
gesetzes bei einer Abwägung gleichgestellt wird. Eine weitere Optimierung und Beschleunigung des 
gesamten Prozesses ist auch nach einer Implementierung der beabsichtigten Massnahmen anzu­
streben. 

• Mit dem beabsichtigten Netzentwicklungsprozess gemäss StromVG Art. 9a - 9f ist Swissgrid im 
Grundsatz einverstanden, sieht aber Präzisierungsbedarf. Insbesondere erwartet Swissgrid aufgrund 
ihrer Kompetenzen und Verantwortung, dass die Erarbeitung des Szenariorahmens in enger Zu­
sammenarbeit zwischen dem BFE und der Swissgrid erfolgt. Die entsprechende Rollenverteilung ist 
gemeinsam zu erarbeiten. 
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• Die Kosten der nationalen Netzgesellschaft werden über Netznutzungstarife allen Verbrauchern wei­
terverrechnet. Swissgrid beobachtet mit Sorge eine zunehmende Tendenz in Richtung Allokation 
von Kosten Dritter auf diese Netznutzungstarife und damit zulasten aller Verbraucher. Swissgrid ist 
der Auffassung, dass dies nicht vereinbar ist mit dem öffentlichen Anspruch auf eine verursacherge­
rechte und transparente Kostenallokation. Die Anlastung von Drittkosten auf den Netzbetrieb wider­
spricht dem in den schweizerischen und europäischen Rechtsgrundlagen verankerten Prinzip der 
Entflechtung und würde einen regulatorischen Rückschritt darstellen. Swissgrid hat zudem keine 
Beeinflussungs- oder Kontrollmöglichkeit auf die Kosten Dritter bzw. auf Aktivitäten ausserhalb ihres 
Verantwortungsbereichs. Es kann auch nicht ihr Auftrag sein, die Angemessenheit dieser Kosten zu 
gewährleisten. Sie sind schon deshalb nicht dem Übertragungsnetz anzulasten. Swissgrid lehnt folg­
lich auch eine Kostentragung für Leistungen der Bundesverwaltung und der Kantone gemäss EleG 
Art. 3 b i s dezidiert ab. 

Die Schaffung einer Geodatenbank beim BFE mit einer Gesamtsicht aller elektrischen Anlagen wird 
von Swissgrid abgelehnt. Die Veröffentlichung solcher Daten widerspricht prinzipiell dem Gedanken 
des Schutzes kritischer Infrastrukturen. 



Strategie Stromnetze / Vemehmlassungsverfahren: Stellungnahme der Swissgrid 
Seite 3 von 18 swissgrid 

1. Kernpunkte und Allgemeine Anliegen 

1.1. Beschleunigung der Bewilligungsverfahren 

Nationales Interesse des Übertragungsnetzes (gemäss EleG Art. 15d Abs. 2) 
Für Swissgrid ist die Verankerung des nationalen Interesses der Anlagen des Übertragungsnetzes und damit 
ihre gesetzliche Gleichstellung insb. mit den Interessen des Natur- und Heimatschutzes bei einer Abwägung 
von zentraler Bedeutung und wird ausdrücklich begrüsst. Der heutige gesetzliche Rahmen genügt nicht, um 
den wachsenden Herausforderungen an ein modernes und effektives Übertragungsnetz begegnen zu kön­
nen. Als zentrales Element der Elektrizitätsversorgung ist dem Übertragungsnetz eine nationale Bedeutung 
beizumessen (vergleichbar mit dem strategischen Netz, das vom Bundesrat 2009 verabschiedet wurde). 

Sachplanverfahren (gemäss EleG Abschnitt llla. Sachplanverfahren) 
Swissgrid begrüsst das neu auf Gesetzesstufe geregelte 2-stufige Sachplanverfahren und die darin vorge­
sehene Festlegung eines Planungskorridors sowie der anzuwendenden Übertragungstechnologie. Die fest­
gehaltene Verfahrensdauer von 2 Jahren entspricht einem zentralen Anliegen von Swissgrid im Rahmen der 
Strategie Stromnetze. Im Interesse einer nachhaltigen, sicheren und effizienten Stromversorgung sollten 
allfällige Verzögerungen soweit möglich frühzeitig erkannt und vermieden werden können. Eine der Grund­
voraussetzung für den gesamthaften Nutzen des Sachplanverfahrens ist indes, dass Sachpläne des Bundes 
den Richtplänen der Kantone vorgehen - wie dies in der zweiten Etappe der Revision des Raumplanungs­
gesetzes vorgesehen ist1. 

Swissgrid begrüsst auch die gesetzliche Verankerung der Begleitgruppen im Sachplanverfahren. Damit kön­
nen Anliegen und Interessen der Betroffenen frühzeitig in die Planung eingebracht und berücksichtigt wer­
den. Aufgrund dieser frühen und breiten Abstimmung soll - wie im Begleitbericht beschrieben - ein Rück-
kommen auf aus dem Verfahren ausgeschlossene Planungsgebiete, Planungskorridore oder 
Übertragungstechnologien zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Nur wenn dies gelingt und 
die Festsetzungen von Planungskorridor und Übertragungstechnologie auch durch die Gerichte anerkannt 
werden, erfüllt das Sachplanverfahren seinen Zweck. Andernfalls hätte das Sachplanverfahren keine be­
schleunigende, sondern eine verzögernde Wirkung. Es müsste in diesem Fall hinterfragt bzw. entweder ge­
strichen oder im Sinne früherer Swissgrid Vorschläge justiziabel d.h. für Gerichte verbindlich ausgestaltet 
werden. 

Die Zusammensetzung und die Arbeitsweise („Grundsätze der Zusammenarbeit") der Begleitgruppe sind in 
der ausführenden Verordnung festzulegen. Mit Verweis auf EleG Art. 15i ist auch die Anwendung des Be­
wertungsschemas für Übertragungsleitungen zu präzisieren. Solche allgemein festgelegten Kriterien schaf­
fen transparente Planungsgrundlagen und können zur Etablierung eines klaren und nachvollziehbaren 
„Standards" in der Rechtsprechung beitragen. Als Eigentümerin des Übertragungsnetzes und Initiantin von 
Leitungsprojekten würde es Swissgrid begrüssen, frühzeitig bei der Ausarbeitung der Verordnung über das 
Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA) beteiligt zu werden. 

1 Entwurf des Raumplanungsgesetz Art. 13 Abs. 3. 
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Plangenehmigungsverfahren (gemäss EleG Abschnitt lllb. Plangenehmigungsverfahren) 
Swissgrid begrüsst die Funktion von „Verfahrenskoordinatoren". Diese können dazu beitragen, Plangeneh­
migungsverfahren zu beschleunigen. Im Vordergrund steht die Einhaltung der in der Energiestrategie 2050 
(EleG Art. 16 Abs. 5) beabsichtigten Zeitlimite von 2 Jahren für das Plangenehmigungsverfahren. 

Hinsichtlich Leitfrage 15 erachtet Swissgrid eine „Intensivierung" der Zusammenarbeit von ESTI und BFE als 
zielführender als eine erstinstanzliche Zuständigkeit des BFE. Swissgrid muss auch in kleineren Fällen ein 
Plangenehmigungsverfahren einleiten (z.B. Auswechseln Erdseil, Kettenersatz etc.). Aufgrund des vorhan­
denen Fachwissens beim ESTI in diesen Bereichen erscheint deren erstinstanzliche Zuständigkeit nach wie 
vor zweckmässig. Die sicherheitstechnische Prüfung der Unterlagen hat in jedem Fall durch das ESTI zu 
erfolgen. 

Der Prozess kann durch eine rasche Übergabe der Dossiers „grosser Verfahren" eher beschleunigt werden. 
Das BFE sollte bei diesen frühzeitig, durch einen direkten Einbezug im Rahmen des ESTI-Verfahrens (bspw. 
durch Teilnahme des BFE-Sachbearbeiters an Einspracheverhandlungen) involviert werden. Bei einer Über­
weisung der Sache ans BFE wäre der Sachverhalt bereits bekannt, so dass auf ein nochmaliges Ein­
spracheverfahren vor dem BFE auf Antrag der Parteien verzichtet und direkt entschieden werden könnte. 

NOVA-Prinzip (gemäss StromVG Art. 9d Abs. 2) 
Swissgrid plant die Netzentwicklung konsequent nach dem NOVA-Prinzip und begrüsst dessen gesetzliche 
Verankerung. 

Neben dem NOVA-Prinzip können weitere marktbezogene Massnahmen (Redispatch von Kraftwerken, Ein­
speisemanagement von Energieerzeugungsanlagen, Topologieänderungen etc.) helfen, die Netzsicherheit 
kurzfristig positiv zu beeinflussen. Hier sieht sich Swissgrid ebenfalls in der Pflicht. Entsprechende Mass­
nahmen tragen allerdings nicht zur bedarfsgerechten perspektivischen Netzentwicklung bei. Sie dürfen da­
her in der mittel- bis langfristigen Netzplanung nicht berücksichtigt werden. 

1.2. Netzentwicklungsprozess 
Szenariorahmen (gemäss StromVG Art. 9a) 

Swissgrid ist damit einverstanden, dass künftig ein Szenariorahmen die verbindliche Grundlage für die Netz­
planung bildet. Damit wird eine einheitliche Planungsbasis geschaffen. Swissgrid begrüsst insbesondere den 
Hinweis auf die „Berücksichtigung des internationalen Umfelds". Swissgrid erwartet, in die Erarbeitung des 
Szenarienrahmens vollumfänglich und durchgehend involviert zu werden, gemäss ihrer Kompetenzen und 
Verantwortung auch federführend. Insbesondere soll der Einbezug des Ten-Year-Network-Development-
Plans (TYNDP) des European Network of Transmission System Operators for electricity (ENTSO-E), Detail­
annahmen wie Lastprofilentwicklung, die Konsolidierung erforderlicher Detailannahmen für und die Durch­
führung von Marktsimulationen sowie der Dialog mit den Verteilnetzbetreibern in der AG-RKN weiterhin in 
der Kompetenz von Swissgrid liegen. Dies ergibt sich auch daraus, dass Swissgrid im Rahmen der ENTSO-
E an der Erarbeitung der Szenarien für die europaweite Netzentwicklungsplanung beteiligt ist und über ent-
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sprechende Simulations- und Planungstools sowie Kompetenzen verfügt. Eine präzise Rollen- und damit 
Zuständigkeitsteilung ist gemeinsam zu erarbeiten und vor dem ersten Planungszyklus festzulegen. 

Swissgrid beantragt eine Periodizität von vier statt fünf Jahren für den Szenariorahmen. Damit soll insbe­
sondere die Berücksichtigung der europäischen Planungen und Entwicklungen2 erleichtert werden. 

Die Anwendbarkeit des Szenariorahmens für die Erstellung der Mehrjahrespläne muss gewährleistet sein. 
Allfällige Unvereinbarkeiten zwischen den Inhalten des Szenariorahmens und den Anforderungen der Mehr­
jahrespläne könnten erhebliche Mehraufwände verursachen und die Erfüllung der Aufgaben der nationalen 
Netzgesellschaft nach StromVG Art. 20 Abs. 2 Bst. e und f tangieren. 

Swissgrid schlägt vor, zur Schaffung eines verlässlichen Szenariorahmens eine obligatorische Verbrauchs­
prognose durch alle Verteilnetze einzuführen. Diese Verbrauchsprognosen ermöglichen die Begründung von 
Investitionen ins Übertragungsnetz und eine Bottom-Up Planung des Netzbedarfs. 

Informationsmassnahmen und Kostentragung Swissgrid (gemäss EleG Art. 3 b i s und StromVG Art. 9f) 

Swissgrid erachtet es als sinnvoll, dass das BFE die Kommunikation zur Bedeutung der Netzinfrastruktur, 
bzw. der Netzentwicklung wahrnimmt und die Vernehmlassung des gemeinsam erarbeiteten Szenariorah­
mens durchführt. Damit wird die Glaubwürdigkeit der kommunizierten Inhalte gestärkt. Eine integrierte, ziel-
gruppengerechte Kommunikation unter Einbezug aller Stakeholder kann einen wirkungsvollen Beitrag zur 
Erhöhung der Akzeptanz leisten und ermöglicht damit eine nachhaltige und effiziente Umsetzung der ge­
planten Vorhaben. Als Kostenträgerin im Sinne von StromVG Art. 20 Abs. 2 Bst. h muss Swissgrid direkt und 
fortlaufend am Erarbeitungsprozess der für sie relevanten öffentlichkeitswirksamen Kommunikation beteiligt 
werden. Zu optimieren bleibt die Koordination der Beteiligten und die damit verbundenen Aufwände zur Ge­
währleistung einer konsistenten und kosteneffizienten Kommunikation der Netzentwicklung. 

Swissgrid begrüsst eine ausgeprägte frühzeitige Einbindung der Kantone in die Netzkommunikation. Hier­
durch können Projekte in die gesamte Raum- und Infrastrukturplanung eines Kantons eingebettet und die 
Akzeptanz von Netzbauvorhaben gesteigert werden. Zur Gewährleistung einer konsistenten Kommunikation 
- insbesondere bei Vorhaben, welche mehrere Kantone betreffen - sollen die Kantone diese gemeinsam mit 
den betroffenen Netzbetreibern wahrnehmen. Die sich für Swissgrid ergebenden Aufwände sollen als anre­
chenbare Kosten gelten, weshalb dies auch in Art. 15 Abs. 3 zu präzisieren ist. Die im StromVG Art. 15 Abs. 
2 und 3 bereits beabsichtigten Präzisierungen begrüsst Swissgrid. Insbesondere mit der gesetzlichen Anre­
chenbarkeit von projektspezifischen Kosten für Informationsmassnahmen, sowie für Vorsorge-, Schutz-
Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen wird Rechtssicherheit bei bisher umstrittenen Kosten geschaf­
fen, die dem Unternehmen aus der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags erwachsen. 

Eine Kostentragung gemäss EleG Art. 3 b l s Abs. 2 lehnt Swissgrid ab. Gemäss StromVG 9f Abs. 2 wäre 
Swissgrid nicht per se an der Erarbeitung der Leistungsvereinbarungen zwischen Bund und Kantone betei­
ligt. Diese „Drittkosten" wären damit für Swissgrid nicht einschätzbar und würden die Tarifplanung erschwe­
ren. Basierend auf dem Vorschlag einer gemeinsamen Kommunikation zwischen Kantone und den betroffe-

2 Die europäische Planung, d.h. derTen-Year-Network-Development-Plan wird alle zwei Jahre erstellt. 
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nen Netzbetreibern beantragt Swissgrid deshalb eine Streichung der Leistungsvereinbarungen im StromVG 
Art. 9 Abs. 2 und die Streichung von EleG Art. 3 b i s Abs. 2. 

Mehrjahrespläne 

Swissgrid ist im Grundsatz mit der Entwicklung der Mehrjahrespläne nach StromVG Art. 9b einverstanden. 
Deren Inhalt gemäss Abs. 2 bzw. den Erläuterungen des Begleitberichts entspricht dem „Kriterienkatalog" 
der Mehrjahrespläne von Swissgrid. Prinzipiell anzumerken ist, dass die Anforderungen an die Mehrjahres­
pläne nicht die Gestaltungsmöglichkeiten im nachfolgenden Sachplanverfahren (gemäss EleG llla. Sach­
planverfahren) einschränken dürfen. Das Sachplanverfahren mit Beteiligung der Betroffenen (Stichwort Be­
gleitgruppe) hat sich bewährt. Eine allfällige „Vorwegnahme" von Gestaltungsräumen könnte dies 
unterminieren und sich damit negativ auf die Glaubwürdigkeit und den Zeitplan der Bewilligungsverfahren 
auswirken. 

Gemäss dem Gesetzesentwurf und dem Begleitbericht (insb. S.60) sind Mehrjahrespläne in der Regel alle 
fünf Jahre zu erstellen. Eine höhere Periodizität bei der Mehrjahresplanung ist anzustreben, weshalb 
StromVG Art. 9b Abs. 1 diesbezüglich offener zu formulieren ist. Die Mehrjahresplanung muss neuere Ent­
wicklungen berücksichtigen können, auch wenn diese eine Anpassung des Szenariorahmens nicht rechtfer­
tigen. Swissgrid empfiehlt basierend auf den bisherigen Erfahrungen einen zweijährigen Rhythmus. Damit 
wird auch eine Abstimmung mit den Arbeiten im Rahmen des TYNDP erleichtert. Dies ist im Sinne von 
StromVG Art. 20 Abs. 2 Bst. f. Eine an die Erstellung des Szenariorahmens gekoppelte Frist für die Eingabe 
der Mehrjahrespläne ist damit nicht zweckdienlich. 

Swissgrid ist mit der Prüfung der Mehrjahrespläne seitens ElCom einverstanden. Mit dieser (positiven) Prü­
fung soll der grundsätzliche Bedarf der darin enthaltenen Netzprojekte belegt sein, so dass diesbezüglich 
keine ex-post-Prüfung durch die ElCom mehr stattfinden darf. Dies ist im Gesetzesentwurf zu ergänzen. 
Zudem soll die Bestätigung des Bedarfs dazu dienen, die allfällige Notwendigkeit einer Enteignung im Rah­
men eines Plangenehmigungsverfahrens zu begründen. Damit wird die Investitionssicherheit gestärkt und 
das Risiko allfälliger Investitionshemmnisse reduziert. Die Details sind in der Stromversorgungsverordnung 
(StromW) zu regeln. Im Rahmen der ex-post stattfindenden Kostenprüfung wäre demzufolge nur noch eine 
allfällige Prüfung der effizienten Realisierung der Massnahmen möglich. Swissgrid erachtet die vorgesehene 
Frist von 9 Monaten für die Prüfung durch die ElCom für angemessen. 

Adequacy-Planung 

Swissgrid sieht sich in der Position, die bisherigen Methoden und Datengrundlagen zu Adequacy den zu­
künftigen Anforderungen anzupassen. Unter Adequacy wird in diesem Zusammenhang die Fähigkeit des 
Systems verstanden, die aggregierten Leistungs- und Energiebedürfnisse aller Verbraucher jederzeit decken 
zu können. Die Einschätzung der Schweizer Adequacy Situation für die kommenden Jahre hat nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund von Diskussionen über die Versorgungssicherheit auf nationaler und internationaler 
Ebene erheblich an Bedeutung gewonnen. Den anstehenden Herausforderungen wird die bisherige Daten­
grundlage und Methodik allerdings zusehends weniger gerecht. Swissgrid regt deshalb an, die Verantwor­
tung für Adequacy-Planung, Monitoring und Reporting zu tragen und damit einen essentiellen Beitrag zur 
Versorgungssicherheit zu leisten. 
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2. Änderungsanträge EleG 

1. Antrag: Änderung von Art. 3 b i s Abs. 1 und Streichung von Abs. 2 
1 Der Bundesrat eriässt Bestimmungen über die Erhebung von angemessenen Gebühren für Verfügungen, 
Kontrollen und Dienstleistungen der Bundesverwaltung und des Eidgenössischen Starkstrominspektorates 
(Inspektorat). 
2 Der Bund erhebt von den Netzbetreibern angemessene Gebühren für erhebliche Leistungen, welche die 
Kantone gemäss den Leistungsvereinbarungen nach Artikel 9f Absatz 2 des Stromversorgungsgesetzes 
erbringen. 

Begründung: 

Abs. 1: Grundsätzlich fehlt heute lediglich eine ausreichende gesetzliche Grundlage für die Gebührener­
hebung durch das ESTI, die mit Art. 3 b l s geschaffen wird, was zu begrüssen ist. Die Kompetenz der Bundes­
verwaltung, Gebühren zu erheben, ist einerseits in der allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 
2004 (SR 172.041.1), andererseits in der Verordnung über Gebühren und Aufsichtsabgaben im Energie­
bereich vom 22. November 2006 (SR 730.05) verankert. Die Erwähnung der Bundesverwaltung in Absatz 1 
ist daher unnötig. 

Abs. 2: Die Streichung ergibt sich aus Antrag 16. Swissgrid lehnt eine Kostentragung für Leistungen der 
Kantone ab. Bei einer Leistungsvereinbarung zwischen Bund und Kantonen ohne angemessene Beteiligung 
von Swissgrid wären die Kosten für Swissgrid nicht planbar und würden die Tarifplanung erschweren. Es 
würde sich auch die Frage stellen, wie für die Kostenverursacher ein Anreiz auf Kosteneffizienz geschaffen 
werden kann - und wer die Angemessenheit dieser Kosten zu prüfen bzw. freizugeben hätte. 

2. Antrag: Änderung von Art. 15b 
1 Eine neue Leitung des Übertragungsnetzes auf der Spannung 220 kV und höher ist in der Regel kann als 
Freileitung oder ausnahmsweise als Erdkabel zu erstellenerstellt werden. 
2 Die Genehmigungsbehörde nach Artikel 16 Absatz 2 kann auf Antrag des Betreibers des Übertragungs­
netzes und mit Zustimmung der Betreiber des Verteilnetzes anordnen, dass die gestützt auf die Um­
weltschutzgesetzgebung einschliesslich der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung vorzunehmenden Er­
satzmassnahmen im Verteilnetz in der Regel innerhalb des betreffenden Planungsgebietes ausgeführt 
werden. 
3 Die betroffenen Betreiber von Verteilnetzen führen die Ersatzmassnahmen aus; sie werden dafür vom 
Übertragungsnetzbetreiber voll entschädigt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, namentlich die An­
rechnung allfälliger Vorteile der Betreiber der Verteilnetze. 

Begründung: 

Abs. 1: Leitungen des Übertragungsnetzes werden weiterhin weitgehend als Freileitungen ausgeführt und 
nur ausnahmsweise als Erdkabel. Verkabelungen auf dieser Spannungsebene verursachen hohe Kosten 
(Mehrkostenfaktor 4 und höher) und sind daher meist als unverhältnismässig anzusehen. Zudem verlaufen 
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viele Trassen im Gebirge oder tangieren Landschaften, in welchen eine Verkabelung aus Gründen des Na­
tur- oder Umweltschutzes nicht möglich ist. 

Abs. 2: Das beabsichtigte Vorgehen ist grundsätzlich zielführend und wird von Swissgrid unterstützt. Für die 
Vornahme allfälliger Ersatzmassnahmen ist jedoch die Zustimmung des betroffenen Netzeigentümers einzu­
holen bevor die Massnahmen angeordnet werden. Gegen den Willen des Verteilnetzbetreibers angeordnete 
Massnahmen würden dessen Eigentumsrechte verletzen und sind daher abzulehnen. Wenn innerhalb des 
fraglichen Planungsgebietes die Ersatzmassnahmen nicht möglich sind, sollen sie ausnahmsweise auch 
andernorts realisiert werden dürfen. Weil die Bauherrschaft für diese Massnahmen bei den Betreibern der 
Verteilnetze liegt, sind diese auch zuständig, um den Mehrkostenfaktor zu bestimmen. 

Abs. 3: Die volle Entschädigung ist im Sinne des Bundesgesetzes über die Enteignung (EntG) zu verstehen: 
der betroffene Betreiber von Verteilnetzen soll so gestellt werden, dass er durch die Ersatzmassnahme fi­
nanziell weder Vor- noch Nachteile erleidet. 

3. Antrag: Änderung von Art. 15c Abs. 1, Streichung von Art. 15c Abs. 3 und 4 
1 Eine Leitung des Verteilnetzes, die neu erstellt, ersetzt, wesentlich erneuert oder wesentlich ausgebaut 
wird, ist als Erdkabel auszuführen, sofern dies technisch und betrieblich möglich ist und die durch die Erd­
verkabelung entstehenden Kosten im Vergleich zur Erstellung einer neuen beziehungsweise Veränderung 
einer bestehenden Freileitung im jeweiligen Abschnitt einen bestimmten Faktor (Mehrkostenfaktor) nicht 
übersteigen. 

3 Der Bundesrat kann vorsehen, dass auch bei einer Überschreitung des Mehrkostenfaktors eine teilweise 
oder vollständige Erdverkabelung vorgenommen werden muss, wenn damit eine erhebliche Entlastung des 
unmittelbar betroffenen Gebiets erzielt werden kann. 
4 Er kann vorsehen, dass trotz Einhaltung oder Unterschreitung des Mehrkostenfaktors teilweise oder voll­
ständig auf eine Erdverkabelung verzichtet werden kann, wenn dadurch insgesamt weniger Nachteile für 
Raum und Umwelt entstehen. 

Begründung: 

Abs. 1: Nicht jede geringfügige Erneuerung oder Änderung einer Leitung soll dazu führen, dass eine Kabel­
studie erstellt und der Mehrkostenfaktor bestimmt werden muss, sondern nur wesentliche Erneuerungen 
oder Änderungen. Damit wird dem NOVA-Prinzip entsprochen, welches Optimierungen vor einer Verstär­
kung oder einem Ausbau von Netzen den Vorzug gibt. Direkt aus dem Gesetz hat sich auch zu ergeben, 
dass für die Berechnung des Mehrkostenfaktors nur der jeweils zur Diskussion stehende Leitungsabschnitt 
heranzuziehen ist und nicht etwa die gesamte zu erneuernde bzw. neu zu bauende Leitung. Dies entspricht 
der bisherigen Praxis (Beispiel Riniken). 

Abs. 3 und 4: Der Mehrkostenfaktor, den die Verteilnetzbetreiber errechnen müssen und der Grundlage 
eines Projekts bilden soll, das im Plangenehmigungsverfahren geprüft wird, darf aus Gründen der Planungs­
sicherheit nicht mit Ausnahmebestimmungen relativiert werden. Sonst besteht die Gefahr, dass Einsprecher 
gestützt auf die Ausnahmebestimmungen zusätzliche Verkabelungen verlangen oder dass die ElCom im 
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Rahmen einer Ex-post-Prüfung eines Vorhabens die Zusatzkosten einer Verkabelung nicht anerkennt. Die 
Absätze 3 und 4 sind daher zu streichen. 

4. Antrag: Änderung von Art. 15d Abs. 4 
4 Hat die Genehmigungsbehörde nach Artikel 16 Absatz 2 über die Bewilligung des Baus, der Erweiterung 
oder Erneuerung einer Anlage nach Absatz 2 oder 3 zu entscheiden, so ist das nationale Interesse an der 
Realisierung dieser Vorhaben bei der Interessenabwägung als grundsätzlich gleichrangig zu betrachten mit 
anderen nationalen Interessen. Bei einem Objekt in einem Inventar nach Artikel 5 NHG darfein Abweichen 
von der ungeschmälerten Erhaltung in Erwägung gezogen werden. 

Begründung: Der Begriff „grundsätzlich" schafft unnötigen Auslegungsspielraum und kann ggf. als im Wi­
derspruch zu dem in Absatz 2 festgehaltenen Prinzip wahrgenommen werden. 

5. Antrag: Änderung von Art. 15e Abs. 1 
1 Vorhaben des Übertragungsnetzes, die sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken, müssen in ei­
nem Sachplan nach dem Raumplanungsgesetz vom 22. Juni 1979 festgesetzt werden. 

Begründung: Nach geltendem Recht sind nur Vorhaben der Netzebene 1 sachplanpflichtig. Daran soll sich 
nach dem erläuternden Bericht auch nichts ändern, weshalb diese Einschränkung im Gesetz auch so fest­
zuhalten ist. 

6. Antrag: Änderung von Art. 15f Abs. 3 
3 Der Sachplan ist in der Regel innert zwei Jahren zu erarbeiten. Der Bundesrat setzt für die einzelnen Ver­
fahrensschritte Fristen fest. 

Begründung: Swissgrid begrüsst ausdrücklich die gesetzliche Verfahrensdauer von 2 Jahren. Diese ent­
spricht einer ihrer zentralen Forderung im Rahmen der Strategie Stromnetze. In Kombination mit der vorge­
sehenen Anpassung von Art. 16 Abs. 5 EleG im Rahmen der Energiestrategie 2050 ist eine Verfahrens­
dauer von +/- 6 Jahren möglich. Die Formulierung „in der Regel" schafft jedoch unnötigen Auslegungs­
spielraum und lässt insbesondere offen, wann und wie davon abgewichen werden kann. Dies kann eine 
potentiell kontraproduktive Signalwirkung verursachen und ist deshalb abzulehnen bzw. zu streichen. Swiss­
grid erwartet, dass von der Frist von 2 Jahren nur in klar begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden 
kann. 

7. Antrag: Ergänzung von Art. 16 mit neuen Absätzen 8 und 9 
8 Der Bundesrat kann Änderungen elektrischer Anlagen, die das äussere Erscheinungsbild nicht 
verändern, keine schutzwürdigen Interessen Dritter berühren und sich auf Raum und Umwelt nur 
unmerklich auswirken, von der Plangenehmigungspflicht befreien oder bestimmte Verfahrens­
erleichterungen vorsehen. 
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9 Können abgelaufene Dienstbarkeiten nicht erneuert werden, so sind die entsprechenden Rechte im 
Verfahren nach Enteignungsrecht zu erwerben, sofern die betroffene Anlage baulich nicht verändert 
wird. 

Begründung: 
Abs. 8: In Art. 17 EleG ist das vereinfachte Verfahren vorgesehen für Änderungen elektrischer Anlagen, 
welche örtlich begrenzt sind und nur wenige, eindeutig bestimmbare Personen betreffen. In Art. 9a VPeA 
werden die Instandhaltungsarbeiten von der Plangenehmigungspflicht ausgenommen, wobei dies beim Er­
satz von Teilen nur einen 1:1-Ersatz umfasst. Aus Gründen der Sicherheit und Effizienz (z.B. Einbau von 
Doppelabspannketten oder von verlustoptimierten Bündelleitern) sollten auch weitergehende Arbeiten von 
der Plangenehmigungspflicht ausgenommen werden, wenn keine schutzwürdigen Interessen von Dritten 
tangiert werden und die Massnahmen sich nur unmerklich auf Raum und Umwelt auswirken. 

Abs. 9: Nach dem BGE vom 4. Februar 2012 i.S. 1C_424/2011 sollen abgelaufene Dienstbarkeiten für elekt­
rische Leitungen im Plangenehmigungsverfahren enteignet werden, wenn sich die Verhältnisse geändert 
haben. Weil ein Plangenehmigungsverfahren nur dann sinnvoll erscheint, wenn es tatsächlich Pläne zu ge­
nehmigen gibt, eine Leitung also baulich verändert wird, ist durch den Gesetzgeber klar zu stellen, dass bei 
abgelaufenen Dienstbarkeiten, die vertraglich nicht erneuert werden können, die Rechte im Verfahren nach 
Enteignungsrecht zu erwerben sind. 

8. Antrag: Änderung von Art. 16g Abs. 2 
2 Die nach Bundesrecht anzuhörenden Kommissionen nach Art. 25 NHG reichen ihre Gutachten oder 
Stellungnahmen innert dreier Monate nach der Aufforderung durch die Genehmigungsbehörde bei dieser 
ein. 

Begründung: Neben den in Art. 25 NHG erwähnten Kommissionen sind unter Umständen auch weitere 
Kommissionen des Bundes anzuhören, weshalb das Gesetz offener formuliert werden sollte. 

9. Antrag: Änderung von Art. 18a Abs. 1 Satz 2 
1 [...] Die Geltungsdauer kann um höchstens jeweils drei Jahre verlängert werden. [...] 

Begründung: Swissgrid begrüsst die Festlegung von Projektierungszonen und von Baulinien gemäss Art. 
18a - 18d EleG. Dadurch können für bestehende Planzonen die Trassen zuverlässig gesichert, d.h. es kann 
vermieden werden, dass diese Zonen während der Verfahrensdauer anderweitig genutzt werden können. 
Die Projektierungszonen sollen dabei nicht nur einmal, sondern mehrmals verlängert werden können. 
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10. Antrag: Streichung von Art. 26a 

* Die Betriobsinhaber dokumentieren ihre elektrischen Anlagen in Form von Geodäten und stellen die Geo 
daten dem BFE zu. 
2 Das BFE erstellt eine Gesamtsicht und stellt diese der Öffentlichkeit zur Verfügung. 
3 Es kann den Umfang und die Anforderungen an die Dokumentation der zu erhebenden Daten bestimmen. 

Begründung: Gestützt auf das Geoinformationsrecht bestehen bereits heute eine Pflicht zur digitalen Füh­
rung von Plänen (Geodäten) sowie Vorschriften zur Verwendung der Daten. Die Pflicht zur Dokumentation 
der Anlagen ist zudem in der Leitungs- und in der Starkstromverordnung verankert, weshalb keine zusätz­
lichen Normen erforderlich sind. Die vom BFE vorgesehene Datensammlung verursacht den Netzbetreibern 
- insbesondere der unteren Netzebenen - einen erheblichen Aufwand, ohne dass ein vergleichbarer Nutzen 
für die Öffentlichkeit erkennbar wäre. 

Eine Gesamtsicht aller elektrischen Anlagen gemäss EleG Art. 26a stellt eine neue Stufe des Detaillierungs­
grads (Darstellung aller Netzebenen) dar und wird von Swissgrid abgelehnt. Eine Veröffentlichung der Daten 
nach Abs. 2 widerspricht prinzipiell dem Gedanken des Schutzes kritischer Infrastrukturen. Vorhandene Plä­
ne dürfen deshalb nur sehr beschränkt öffentlich gemacht werden (vgl. LeV Art. 62). Anhand der Daten kön­
nen mit geringem Aufwand potentiell kritische Infrastrukturelemente identifiziert und lokalisiert werden. Bei 
einer Weitergabe und Veröffentlichung der Geodäten hätte Swissgrid weder eine Übersicht noch eine Kon­
trolle darüber, von wem die Daten zu welchem Zweck verwendet werden. 

Einzelne Anlagen werden bereits heute verschiedentlich erfasst (bspw. Freileitungen des Übertragungs­
netzes durch Swisstopo, Infrastrukturanlagen in Googlemaps). Aus Sicht der Anlagensicherheit, sind bereits 
diese Veröffentlichungen problematisch. Andere Anlagen (bspw. unterirdische Kabelführungen) sind bisher 
kaum erkennbar bzw. öffentlich verfügbar. Sowohl Technologien als auch Schutz- und Sicherheitsan­
forderungen können sich im Laufe der Zeit ändern. Gesetzliche Regelungen, aus welchen sich nicht mehr 
rückgängig machbare, sicherheitsrelevante Folgen (z.B. Veröffentlichungen) ergeben, sind daher abzu­
lehnen. 
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3. Änderungsanträge StromVG 
11. Antrag: Änderung von Art. 9a Abs. 1, 2 und 4 
1 Das Bundesamt für Energie (BFE) erstellt basierend auf den energiepolitischen Zielen des Bundes, den 
gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten sowie unter Berücksichtigung des internationalen Umfelds einen Sze­
nariorahmen als Grundlage für die übergeordnete Netzplanung. Dabei zieht es die Kantone, die nationale 
Netzgesellschaft, die übrigen Netzbetreiber, und weitere Betroffene gemäss ihren Kompetenzen und ihrer 
Verantwortung angemessen mit ein. Diese stellen dem BFE die dafür erforderlichen Auskünfte und Unter 
lagen unentgeltlich zur Verfügung. 
2 Im Szenariorahmen sind mindestens drei Szenarien abzubilden, die für einen Zeitraum von mindestens 
zehn Jahren über alle Netzebenen die Bandbreite wahrscheinlicher energiewirtschaftlicher Entwicklungen 
aufzeigen. Gestützt auf das wahrscheinlichste der Szenarien ist mindestens ein Szenario für einen Zeitraum 
von weiteren zehn Jahren zu entwickeln. 

4 Er muss periodisch alle fünf Jahre überprüft und nachgeführt werden. Der Bundesrat kann bei ausseror­
dentlichen Entwicklungen anordnen, dass eine vorgezogene Nachführung des Szenariorahmens vorge­
nommen wird. 

Begründung: 
Abs. 1: Es ist angebracht, auf die bestehenden Rollen zwischen Bund und Kantonen abzustellen. Der Bund 
bzw. das BFE hat die nationalen Interessen wahrzunehmen und die entsprechenden Vorgaben (z.B. Anteil 
erneuerbarer Energien, Rolle von Grosskraftwerken, C02-Ziele...) vorzugeben. Die Verteilnetzbetreiber sol­
len für die Netzplanungen in den Kantonen und Gemeinden zuständig sein, so wie dies in StromVG Art. 9e 
treffend beschrieben wird. In diesem Sinn soll der Szenariorahmen nur die übergeordnete Netzplanung be­
treffen und nicht über alle Netzebenen verlaufen. Swissgrid erwartet, - aufgrund ihrer Kompetenzen und 
Verantwortung - dass die Erarbeitung des Szenarorahmens in enger Zusammenarbeit zwischen dem BFE 
und der Swissgrid erfolgt (Details Vergleiche Abschnitt 1.2 - Szenariorahmen). 

Art. 25 StromVG verpflichtet die Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft, den zuständigen Behörden die für 
den Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Eine zusätzliche Regelung ist nicht er­
forderlich. Swissgrid verfügt diesbezüglich über - voraussichtlich für den Szenariorahmen relevante - Daten, 
welche vertraglich nicht ohne Einverständnis der ursprünglichen Eigentümer weitergegeben werden dürfen. 
Betroffen sind u.a. Kraftwerksdaten sowie Daten von ENTSO-E. Die Erfüllung von Art. 25 StromVG darf 
diese vertraglichen Vereinbarungen nicht tangieren. 

Abs. 2: Die Streichung ergibt sich aus der Ergänzung in Absatz 1 (übergeordnete Netzplanung). 

Abs. 4: Aus Sicht von Swissgrid ist die Periodizität nicht im Gesetz, sondern in der Verordnung zu regeln. 
Damit kann die für den Prozess erforderliche Flexibilität gewährleistet werden. Allgemein reduziert eine län­
gere Periodizität - wie beispielsweise fünf Jahre - die langfristigen Aufwände. Sie kann aber wesentliche 
Wissensverluste zwischen den Perioden zur Folge haben. Die erforderlichen personellen Ressourcen müss­
ten bei jedem Szenariorahmen und anschliessendem Mehrjahrespian von neuem auf- und abgebaut wer­
den. Fünf Jahre sind nach Ansicht von Swissgrid ein zu langer Zeitraum um die Entwicklungen im Energie-
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bereich angemessen zu berücksichtigen und darauf reagieren zu können. Sie sind ausserdem nicht kompa­
tibel mit den europäischen Planungen (TYNDP) wodurch die „Berücksichtigung des internationalen Umfelds" 
wesentlich erschwert wäre. Für Swissgrid wäre es in diesem Fall schwierig, eine nachvollziehbare Argumen­
tationslinie zu erarbeiten, sollte der aus dem Szenariorahmen erarbeitete Mehrjahrespian signifikant vom 
TYNDP abweichen (vgl. StromVG Art. 20 Abs. 2 Bst f). Swissgrid beantragt deshalb eine Periodizität von 
vier statt fünf Jahren. 

12. Antrag: Änderung von Art. 9b 
1 Die Netzbetreiber Betreiber des Übertragungsnetzes und der diesem direkt nachgelagerten Verteil­
netze erstellen basierend auf dem Szenariorahmen und entsprechend dem weiteren Bedarf für ihr Netzge­
biet einen auf zehn Jahre ausgelegten NetzeE-ntwicklungsplan (Mehrjahrespian). und legen diesen innerhalb 
von neun Monaten nach Genehmigung des letzten Szenariorahmens durch den Bundesrat der ElCom zur 
Prüfung vor. 
2 Der einzureichende Mehrjahrespian enthält folgende Angaben: 

a. Er beschreibt die vorgesehenen Netzprojekte und begründet sie. legt dar, inwiefern sie wirksam an-
gemessen sind. 

b. Er weist aus, welche Netzausbau massnahmen über die entsprechenden zehn Jahre hinaus vor­
gesehen sind. 

2 b i s Die Netzbetreiber legen den Mehrjahrespian der ElCom zur Prüfung vor. Mit der Prüfung des 
Mehrjahresplans bestätigt die ElCom den Bedarf der darin dargestellten Netzprojekte und die grund­
sätzliche Anrechenbarkeit der entsprechenden Kosten. 
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten hinsichtlich der Angaben gemäss Absatz 2.bestimmt, welche 
weiteren Angaben der Mehrjahrespian enthalten muss. Er kann für Betreiber von Verteilnetzen Ausnahmen 
und Erleichterungen von der Pflicht zum Vorlegen eines Mehrjahresplanes vorsehen. 
4 Die jeweiligen Netzbetreiber veröffentlichen nationale Netzgesellschaft veröffentlicht die von der ElCom 
geprüften Mehrjahrespläne. Sie werden nur soweit veröffentlicht, als: 

a. die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährdet wird; 

b. die aussenpolitischen Interessen oder die internationalen Beziehungen der Schweiz nicht beein­
trächtigt werden; 

c. keine Berufs-, Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisse offenbart werden. 
Begründung: 
Abs. 1: Im Sinne einer stufengerechten Planung und Umsetzung des Szenariorahmens ist es ausreichend, 
wenn die Betreiber des Übertragungsnetzes und des Verteilnetzes der Netzebene 3 eine Mehrjahresplanung 
erstellen, die der ElCom zur Prüfung einzureichen ist. Die Erstellung von Mehrjahresplänen mit anschlies­
sender Prüfung durch die ElCom erachtet Swissgrid für die Betreiber der Netzebenen 5 und 7 als unverhält­
nismässig. Anzumerken ist, dass der „weitere Bedarf - neben den im Begleitbericht erwähnten Punkten -
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auch allfällige neure Entwicklungen in den Planungen des europäischen Übertragungsnetzes miteinzu-
schliessen hat. 

Abs 2 b l s : Die Pflicht zur Einreichung der Mehrjahrespläne ist in einem neuen Abs. 2 b , s aufzunehmen, in dem 
auch zu präzisieren ist, was die Wirkung der Prüfung durch die ElCom sein soll. Eine höhere Periodizität bei 
der Mehrjahresplanung als dem Szenariorahmen kann zweckmässig sein (vgl. Absatz 1.2 - Mehrjahresplä­
ne), weshalb der Absatz diesbezüglich offen zu formulieren ist. 

Abs. 3: Der Inhalt der Mehrjahrespläne soll in Absatz 2 abschliessend aufgeführt sein. Swissgrid lehnt es ab, 
auf Verordnungsstufe verpflichtet zu werden, weitere Angaben in die Mehrjahrespläne aufzunehmen, so wie 
dies im erläuternden Bericht gestützt auf die EU-Richtlinie 2009/72/EG angeregt wird. Ein solcher Inhalt der 
Mehrjahrespläne korrespondiert nicht mit dem im Sachplanverfahren vorgesehenen Planungsprozess und 
verursacht neben erheblichen Koordinationsarbeiten einen hohen administrativen Aufwand ohne erkennba­
ren Nutzen. 

Abs. 4: Weil die Erstellung und Überarbeitung der Mehrjahrespläne Sache der einzelnen Netzbetreiber ist, 
sollen auch diese in der Pflicht stehen, die von ihnen erstellten Mehrjahrespläne in geeigneter Weise zu 
veröffentlichen. Nur so können zusätzlicher Koordinationsaufwand und eine Allozierung von Kosten, die 
aufgrund von Planungen tieferer Netzebenen entstehen und daher auch durch diese zu tragen sind, beim 
Übertragungsnetz vermieden werden. 

13. Antrag: Änderung von Art. 9c 
1 Die Netzbetreiber legen die Einspeisepunkte für neue Produktionsanlagen auf der Basis von gesicherten 
öffentlich zugänglichen Planungsdaten zur zukünftigen Entwicklung von Produktion und Verbrauch fest. 
2 In der Regel ist derjenige Punkt auf dem bestehenden oder zukünftigen Netz als Einspeisepunkt festzu­
legen, welcher den technisch und wirtschaftlich günstigsten Anschluss ermöglicht, unter Berücksichtigung 
der Lebenszykluskosten, der am Netzanschlusspunkt herrschenden Netzverhältnisse, der Bedürf­
nisse des Netzanschlussnehmers, der Kosten eines durch den Netzanschluss bedingten Netzaus­
baus sowie dem Ziel einer wirtschaftlichen Auslastung der Netzinfrastruktur. 

Begründung: 

Abs. t : Die Netzbetreiber können keine Gewähr für die Qualität der Daten übernehmen, auf deren Basis sie 
die Einspeisepunkte für neue Produktionsanlagen festlegen, insbesondere auch deshalb nicht, weil dafür 
gemäss erläuterndem Bericht auch Daten für künftigen Verbrauch herangezogen werden sollen. Die Pla­
nungen müssen sich daher allein auf Daten abstützen, die ohne grossen Aufwand und öffentlich zugänglich 
sind. 

Abs. 2: Die vorgenommene Ergänzung entspricht dem aktuell geltenden Distribution Code Schweiz 2014 
(DC-CH 2014, Ziff. 3.3.3.1 12). 

Abschliessend regt Swissgrid an, Art. 9c als Art. 8a nach Art. 8 (Aufgaben der Netzbetreiber) einzufügen 
oder auf Verordnungsstufe zu regeln. Die Festlegung eines Einspeisepunktes im Abschnitt Netzentwicklung 
(Art. 9a - 9f) erscheint sachfremd und führt zudem Art. 8 Abs. 1 Bst. b StromVG näher aus. 
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14. Antrag: Änderung von Art. 9d 
1 Jeder Die Netzbetreiber legen legt die Grundsätze fest, die er bei der Netzplanung anwendet anzuwenden 
sind, fest und veröffentlicht diese Grundsätze. 
2 Bei der Festlegung der Grundsätze ist namentlich zu berücksichtigen, dass das Netz in der Regel nur dann 
auszubauen ist, wenn die Gewährleistung eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzes während 
des gesamten Planungshorizontes nicht durch eine Optimierung oder Verstärkung erreicht werden kann. 
3 Die ElCom kann Minimalanforderungen festlegen, und Ausnahmen von der Pflicht zur Veröffentlichung 
gemäss Absatz 1 vorsehen 

Begründung: 

Abs. 1: Die Planungsgrundsätze der Netzbetreiber sind gegenüber der ElCom offen zu legen. Ob sie diese 
einzeln oder gemeinsam, zum Beispiel als Branchendokument, festlegen und der allgemeinen Öffentlichkeit 
zugänglich machen wollen, kann den Netzbetreibern überlassen werden (Grundsatz der Subsidiarität nach 
Artikel 3 StromVG). Eine generelle Verpflichtung zur Veröffentlichung geht angesichts des komplexen tech­
nischen Charakters der Materie (z.B. n-1-Auslegung) zu weit und kann mit keinem öffentlichen Interesse 
begründet werden. Swissgrid beantragt daher die Streichung der entsprechenden Pflicht und einen leicht 
angepassten Wortlaut von Absatz 1. 

Abs. 2: Mit der Ergänzung in Absatz 2 wird klargestellt, dass das NOVA-Prinzip nicht nur kurzfristig, sondern 
über den gesamten Planungshorizont einer Massnahme gelten soll. Zur langfristigen Sicherstellung der Ver­
sorgungssicherheit soll somit ein Ausbau möglich sein, selbst wenn ein Engpass durch eine Optimierung 
kurzfristig behoben werden könnte. 

Abs. 3: Die Änderung ergibt sich aus der Streichung der Pflicht in Absatz 1. 

15. Antrag: Änderung von Art. 9e Abs. 2-4 
2 Die nationale Netzgesellschaft koordiniert die Planung des Übertrag ungsnetzes und die damit zusammen­
hängende Bedarfsermittlung mit der Planung der Betreiber der Übertragungsnetze der Nachbarstaaten, mit 
der Planung der Betreiber der schweizerischen Verteilnetze mit hoher Spannung und der direkt am Über­
tragungsnetz angeschlossenen Kraftwerke. Sie zieht die Kantone und weitere Betroffene an gemessen 
mit ein. 
3 Die übrigen Netzbetreiber stellen der nationalen Netzgesellschaft die für die Koordination der Planung er­
forderlichen Auskünfte und Unterlagen unentgeltlich und zeitgerecht zur Verfügung. 
4 Sie Die Netzbetreiber ziehen die betroffenen Kantone sowie die weiteren Betroffenen angemessen in die 
Planung mit ein. 

Begründung: Die Vorschläge sind mehrheitlich redaktioneller Natur und bewirken keine inhaltliche Ände­
rung der Norm, sondern machen diese leichter lesbar. In Absatz 2 ist zu ergänzen, dass die Planung der 
Betreiberin des Übertragungsnetzes auch diejenige der direkt am Netz angeschlossenen Kraftwerke zu um­
fassen hat. 
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16. Antrag: Ergänzung von Art. 9f Abs.1 und Abs. 2 
1 Das BFE informiert die Öffentlichkeit über die wichtigen Aspekte der Netzentwicklung und die Möglich­
keiten zur Mitwirkung im Verfahren. Es zieht die betroffenen Netzbetreiber mit ein. 
2 Die Kantone und die betroffenen Netzbetreiber informieren die Öffentlichkeit gemeinsam über die wich­
tigen regionalen Aspekte der Netzentwicklung in ihrem Kantonsgebiet; hierzu kann der Bund mit den Kanto­
nen Leistungsvereinbarungen abschliessen. 

Begründung: 

Abs. 1: Als Beteiligte und insbesondere Kostenträgerinnen (Art. 15. Abs. 2 Bst d und Art. 20 Abs. 2 Bst. h 
StromVG), ist es angebracht, dass die betroffenen Netzbetreiber am Erarbeitungsprozess der öffentlich­
keitswirksamen Kommunikation beteiligt werden. Inhalte sowie Umsetzung der Veröffentlichungen sind so­
weit angemessen gemeinsam zu erarbeiten. 

Abs. 2: Zur Gewährleistung einer konsistenten Kommunikation - insbesondere bei Vorhaben, welche meh­
rere Kantone betreffen - ist diese gemeinsam mit den betroffenen Netzbetreibern wahrzunehmen (vgl. Ab­
schnitt 1.2 - Informationsmassnahmen und Kostentragung Swissgrid). Ein - gesetzlich vorgeschriebener -
Einbezug des Bundes ist damit nicht erforderlich. Dieser könnte einen unverhältnismässigen Koordinations­
aufwand verursachen. Für Swissgrid auch grundsätzlich nicht nachvollziehbar ist, dass der Bund mit den 
Kantonen Leistungsvereinbarungen treffen kann, Swissgrid daran nicht beteiligt ist, jedoch gemäss EleG Art. 
3 b , s Abs. 2 die Kosten soll tragen müssen. Swissgrid beantragt deshalb die Streichung der Leistungsverein­
barungen und deren Kostentragung. 

17. Antrag: Änderung von Art. 15 Abs. 1, 2 und 3 
1 Als anrechenbare Kosten gelten die Betriebs- und Kapitalkosten eines sicheren, leistungsfähigen und effi­
zienten Netzes. Sie beinhalten einen angemessenen Betriebsgewinn. Die Betriebs- und Kapitalkosten 
gesetzlich vorgeschriebener intelligenter Messsysteme beim Endverbraucher gelten stets als anrechenbare 
Kosten. Sie beinhalten einen angemessenen Betriebsgewinn. 
2 Als Betriebskosten gelten die Kosten für die mit dem Betrieb der Netze respektive der intelligenten Mess­
systeme beim Endverbraucher direkt zusammenhängenden Leistungen. Dazu zählen insbesondere: 

a. die Kosten für Systemdienstleistungen; 

b. die Kosten für den Unterhalt der Netze; 

c. die Entgelte an Gemeinwesen und Dritte für die Einräumung von Rechten und Dienstbarkeiten 
im Zusammenhang mit dem Netzbetrieb; 

d. die projektspezifischen Kosten für Informationsmassnahmen der Unternehmen und die von den 
Netzbetreibern entrichteten Gebühren nach Artikel 3 t o Absatz 2 des Elektrizitätsgesetzes. 
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3 . . . Dazu Zu den Kapitalkosten zählen insbesondere auch die Kosten von Vorsorge-, Schutz-, Wiederher­
stellungs- und Ersatzmassnahmen aufgrund der Umweltschutzgesetzgebung einschliesslich der Natur-
und Heimatschutzgesetzgebung und die Kosten für anwendungsorientierte Forschung und Ent­
wicklung sowie von innovativen Massnahmen für intelligente Netze. Als Kapitalkosten anrechenbar 
sind insbesondere höchstens: 

a. die kalkulatorischen Abschreibungen; 
b. die kalkulatorischen Zinsen auf den für den Betrieb der Netze notwendigen Vermögenswerten. 
c. die Entgelte an Gemeinwesen und Dritte für die Einräumung von Rechten und Dienstbarkei­
ten im Zusammenhang mit dem Netzbetrieb; 

d. die projektspezifischen Kosten für Informationsmassnahmen der Unternehmen und die 
dem Unternehmen entstehenden Kosten nach Art. 9f Abs. 2. und die von den Netzbetreibern 
entrichteten Gebühren nach Artikel 3bis Absatz 2 de6 Elektrizitätsgesetze6l4. 

Begründung: 
Abs. 1: Die Änderung ist rein formeller Natur. 

Abs. 2 und 3: Nach Ansicht von Swissgrid sind die Kosten gemäss Bst. c und d (Dienstbarkeiten, projekt­
spezifische Kosten...) zu aktivieren und abzuschreiben. Entsprechend sind diese als Kapital- und nicht als 
Betriebskosten zu betrachten, weshalb beantragt wird, diese in Abs. 3 zu verschieben. 

Wie in der Stellungnahme von 2013 regt Swissgrid an, einen bestimmten Prozentsatz der Einnahmen aus 
Netznutzungsentgelten für Forschung und Entwicklung zu verwenden. Dies Nesse sich auf Stufe Verordnung 
- als Vorschlag mit einem Zielwert von mindestens einem Prozent der Tarifeinnahmen - festhalten. Damit 
würde die Schweiz hinsichtlich Forschung, Entwicklung und Demonstration mit den Empfehlungen des Ver­
bands europäischer Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) gleichziehen. Diesbezüglich ist der Begriff „intel­
ligentes Netz" in Art. 15 auslegungsbedürftig und wird im Sprachgebrauch in der Regel zu eng gefasst. 
Deswegen ist er hier zu streichen. Swissgrid beantragt, in der Botschaft näher zu erläutern, dass mit innova­
tiven Massnahmen nicht nur solche für „intelligente Netze" gemeint sind, sondern alle technischen Innovati­
onen, welche dazu beitragen, das Netz sicherer, leistungsfähiger und zuverlässiger zu gestalten und na­
mentlich neue erneuerbare Energien netzseitig so zu integrieren, dass Aus- oder Umbauten möglichst 
vermieden oder vermindert werden können. Dazu gehören bspw. auch Innovationen für die Einbindung von 
Hochspannungs-Gleichstromverbindungen, Speichertechnologien oder neue Transformatoren. 

Die Anpassung in Bst. d ergibt sich aus den Anträgen 1 und 16. 

18. Antrag: Änderung von Art. 20 Abs. 1 
1 Die nationale Netzgesellschaft sorgt dauernd für einen diskriminierungsfreien, zuverlässigen und leis­
tungsfähigen Betrieb des Übertragungsnetzes als wesentliche Grundlage für die sichere Versorgung der 
Schweiz. Sie legt die grenzüberschreitenden Übertragungskapazitäten in Koordination mit den Netzbe­
treibern der Nachbarländer fest. 

Begründung: Die Änderung von Absatz 1 ist rein formeller Natur. 
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19. Antrag: Änderung von Art. 22 Abs. 2 b i s 

2 b , s Die ElCom prüft die von den Netzbetreibern nach Artikel 9b vorgelegten Mehrjahrespläne innerhalb 
einer Frist von neun Monaten nach Einreichung.; sie teilt diesen das Ergebnis der Prüfung in einer Frist 
von neun Monaten nach Einreichung schriftlich mit. 

Begründung: In Artikel 22 StromVG werden die Aufgaben der ElCom aufgelistet, zu denen neu auch die 
Prüfung der Mehrjahrespläne gehören soll. Dass das Ergebnis der Prüfung, die in Artikel 9a Absatz 2 b l s nä­
her umschrieben wird, den betroffenen Netzbetreibern mitzuteilen ist, stellt eine Selbstverständlichkeit dar. In 
welcher Form die Mitteilung zu erfolgen hat, kann auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme zu berücksichtigen und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Für 
allfällige Rückfrage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Swissgrid AG .~ 

Yves Zumwald 
Leiter Grid Operations Leiter Market Operations 
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Szenariorahmen 
1. Sind Sie damit einverstanden, dass der energiewirtschaftliche Szenariorahmen zukünftig als 

verbindliche Vorgabe für die Netzplanung durch die Netzbetreiber gesetzlich verankert 
werden soll? 
Art. 9a Abs. 1 StromVG 
Erläuternder Bericht 1.2.3.1 sowie 2.2 (Szenariorahmen) 

FXl Ja I I Nein Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Abschnitt 1.2 Szenariorahmen und Antrag 11. 

2. Sind Sie damit einverstanden, dass eine fixe Periodizität für die Überprüfung und die 
Nachführung des energiewirtschaftlichen Szenariorahmens gesetzlich verankert wird? 
Art. 9a Abs. 4 StromVG 
Erläuternder Bericht 1.2.3.1 sowie 2.2 (Szenariorahmen) 

I I Ja [Xi Nein Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Abschnitt 1.2 - Szenariorahmen und Antrag 11. 

3. Sind Sie damit einverstanden, dass 5 Jahre die richtige Periodizität für die Überprüfung und 
Nachführung des energiewirtschaftlichen Szenariorahmens ist? 
Art 9a Abs. 4 StromVG 
Erläuternder Bericht 1.2.3.1 sowie 2.2 (Szenariorahmen) 

I I Ja Nein I I keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Abschnitt 1.2 - Szenariorahmen und Antrag 11. 

Bedarfsermittlung 
4. Sind Sie damit einverstanden, dass das N-O-V-A-Prinzip (Netz-Optimierung vor -Verstärkung 

vor -Ausbau) als Teil der technischen Netzplanungsgrundsätze gesetzlich verankert wird? 
Art. 9d Abs. 2 StromVG 

Erläuternder Bericht 1.2.3.2 sowie 2.2 (Planungsgrundsätze) 

iXl Ja I I Nein Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Abschnitt 1.1 - Nova-Prinzip und Antrag 14. 
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5. Sind Sie mit der Definition des Einspeisepunktes für neue Produktionsanlagen einverstanden? 
Art. 9c StromVG 

Erläuternder Bericht 1.2.3.2 sowie 2.2 (Planungsgrundsätze) 

I I Ja D Nein Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Antrag 13. 

6. Sind sie damit einverstanden, dass die Netzbetreiber der Netzebenen 3-7 bei der 
Bedarfsermittlung für einen angemessenen Einbezug der betroffenen Kantone, Gemeinden 
sowie weiterer Betroffene zu sorgen haben? 
Art. 9e Abs. 2 StromVG 

Erläuternder Bericht 1.2.3.2 sowie 2.2 (Koordination der Planung) 

I I Ja Q Nein I I keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Antrag 15. 

7. Erachten Sie es als notwendig/sinnvoll, wenn für die Einreichung der Mehrjahrespläne durch 
die Netzbetreiber an die ElCom eine Frist gesetzlich verankert wird? 
Art. 9b Abs. 1 StromVG 

Erl. Bericht 1.2.3.2 sowie 2.2 (Koordination der Planung) 

I I Ja Q Nein I I keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Abschnitt 1.2 - Mehrjahrespläne und Antrag 12. 

8. Falls 7: ja; sind Sie damit einverstanden, wenn für die Einreichung der Mehrjahrespläne durch 
die Netzbetreiber an die ElCom eine Frist von 9 Monaten gesetzlich verankert wird? Falls 
nein, welche Frist (Anzahl Monate) erachten Sie als angemessen (bitte präzisieren)? 
Art. 9b Abs. 1 StromVG 
Erl. Bericht 1.2.3.2 sowie 2.2 (Koordination der Planung) 

1 I Ja Q Nein | | keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Abschnitt 1.2 - Mehrjahrespläne und Antrag 12. 
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9. Sind Sie damit einverstanden, dass die ElCom zukünftig die Mehrjahrespläne der 
Netzbetreiber prüfen und eine schriftliche Stellungnahme abgeben muss? 
Bemerkung: Gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. a StromW sind die Verteilnetzbetreiber für Netze mit 
einer Spannung von 36 kV (Netzebenen 5 und 7) und weniger von der Erstellung von 
Mehrjahresplänen befreit, dementsprechend sind nur die Übertragungsnetzbetreiber und die 
Verteilnetzbetreiber betreffend die Netzebene 3 zur Erstellung von Mehrjahresplänen 
verpflichtet. 
Art. 22 Abs. 2bis StromVG 
Erläuternder Bericht 1.2.3.2 sowie 2.2 (Aufgaben) 

IXl Ja Q Nein Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Abschnitt 1.2 - Mehrjahrespläne und die Anträge 12 und 19. 

10. Erachten Sie es als notwendig/sinnvoll, wenn für die Prüfung der Mehrjahrespläne durch die 
ElCom eine Frist gesetzlich verankert wird (nach Einreichung)? 
Art. 22 Abs. 2bis StromVG 
Erläuternder Bericht 1.2.3.2 sowie 2.2 (Aufgaben) 

^ Ja Q Nein Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Abschnitt 1.2 - Mehrjahrespläne und Antrag 19. 

11. Falls 10: ja; sind Sie damit einverstanden, wenn für die Prüfung der Mehrjahrespläne durch 
die ElCom eine Frist von 9 Monaten nach Einreichung gesetzlich verankert wird? Falls nein, 
welche Frist (Anzahl Monate) erachten Sie als angemessen (bitte präzisieren)? 
Art. 22 Abs. 2bis StromVG 
Erläuternder Bericht 1.2.3.2 sowie 2.2 (Aufgaben) 

IXl Ja Q Nein Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Abschnitt 1.2 - Mehrjahrespläne und Antrag 19. 
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Nationales Interesse 
12. Erachten Sie es als zielführend, dass die Anlagen des Übertragungsnetzes von Gesetzes 

wegen von nationalem Interesse sind und der Bundesrat weiteren Anlagen der Verteilnetze 
von hoher Spannung (Netzebene 3) eine Bedeutung von nationalem Interesse zuerkennen 
kann? 
Art. 15d Abs. 2 und 3 EleG 
Erläuternder Bericht 1.2.3.3 sowie 2.1 

^ Ja Q Nein Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Abschnitt 1.1 - Nationales Interesse des Übertragungsnetzes. 

Räumliche Koordination 
13. Sind Sie damit einverstanden, dass für die Erstellung von Leitungen der Netzebene 1 auch in 

Zukunft grundsätzlich ein Sachplanverfahren durchgeführt werden muss? 
Art. 15e EleG 
Erläuternder Bericht 1.2.3.4 sowie 2.1 

fXl Ja Q Nein | | keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Abschnitt 1.1 - Sachplanverfahren. 

14. Erachten Sie es als notwendig, dass das bisher auf Verordnungsebene geregelte 2-stufige 
Sachplanverfahren (1. Schritt: Festsetzung Planungsgebiet, 2. Schritt: Festsetzung 
Planungskorridor und Bestimmung Übertragungstechnologie) neu auf Stufe Gesetz 
festgehalten wird? (bisher: Art. la - ld der Verordnung über das Plangenehmigungs­
verfahren für elektrische Anlagen; SR 734.25; VPeA) 
Art. 15e-15jEleG 
Erläuternder Bericht 1.2.2.4 sowie 2.1 

fXl notwendig Q nicht notwendig Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Abschnitt 1.1 - Sachplanverfahren. 
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Bewilligung Projekte 
15. Erachten Sie es als zielführend, wenn für die Bewilligung von Leitungen des 

Übertragungsnetzes eine direkte Zuständigkeit des BFE vorgesehen wird? 
Bemerkung: Im Rahmen der Strategie Stromnetze ist bislang noch keine Anpassung des 
betreffenden Artikels (Art. 16 Abs. 2 lit. b EleG) vorgesehen, sodass das BFE auch für 
Leitungen des Übertragungsnetzes (Netzebene 1) nur zuständig wird, sofern das 
Eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI Einsprachen nicht erledigen oder Differenzen mit 
den beteiligten Bundesbehörden nicht ausräumen konnte. 

I I Ja f 3 Nein I I keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Abschnitt 1.1 - Plangenehmigungsverfahren. 

16. Halten Sie es für notwendig, dass Leitungstrassen zur Sicherstellung von Aus- oder Umbauten 
einer bestehenden Leitung langfristig mit Baulinien gesichert werden können? 
Art. 18b EleG 
Erläuternder Bericht 1.2.3.5 sowie 2.1 

IXl Ja O Nein Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Antrag 9. 

17. Wie beurteilen Sie die Möglichkeit, dass das BFE verwaltungsexterne Personen mit der 
Durchführung von Plangenehmigungsverfahren beauftragen kann? 
Art. 17a EleG 
Erläuternder Bericht 1.2.3.5 sowie 2.1 

IXl zielführend Q nicht zielführend Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Abschnitt 1.1 - Plangenehmigungsverfahren. 

18. Ist es aus Ihrer Sicht zielführend, dass die Genehmigungsbehörde auf Antrag der 
Übertragungsnetzbetreiberin Massnahmen auf unteren Netzebenen (wie Bündelung, 
Verkabelung) anordnen kann? 
Art. 15b Abs. 2 EleG 
Erläuternder Bericht 1.2.3.5 sowie 2.1 

FXl zielführend Q nicht zielführend Q keine Stellungnahme 
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Bemerkungen: Siehe Antrag 2. 

19. Sind Sie der Meinung, dass ein Mehrkostenfaktor (Mehrkosten der Realisierung von 
Leitungsprojekten als Kabelvariante anstatt als Freileitung) eine geeignete und effiziente 
Massnahme für einen zeitgerechten Aus- und Umbau der Verteilnetze (NE 3-7) darstellt ? 
Art. 15c EleG 
Erläuternder Bericht 1.2.3.5 sowie 2.1 

Ja O Nein I I keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Antrag 3. 

20. Sind Sie damit einverstanden, dass für den Mehrkostenfaktor eine gesetzliche Obergrenze 
festgelegt wird und die Festlegung des Mehrkostenfaktors unter Berücksichtigung 
definierter Kriterien (Verkabelungsgrad, Netznutzungsentgelt, Technologieentwicklung, 
Kosten Erdverkabelung) an den Bundesrat delegiert wird? 
Art. 15c Abs. 2 EleG 
Erläuternder Bericht 1.2.3.5 sowie 2.1 

fXl Ja Nein Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: 

21. Sind Sie mit der in Art. 15c Abs. 3 und Abs. 4 EleG formulierten Ausnahmeregelung bei der 
Festlegung des Mehrkostenfaktors einverstanden? 
Art. 15c Abs. 3 und Abs. 4 EleG 
Erläuternder Bericht 1.2.3.5 sowie 2.1 

I I Ja Nein Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Antrag 3. 

22. Sollten aus Ihrer Sicht weitere Massnahmen zur Optimierung/Beschleunigung der der 
Bewilligungsverfahren ergriffen werden? 
(Wenn Ja, bitte konkrete Vorschläge angeben) 

I I Ja O Nein IXl keine Stellungnahme 

Konkrete Vorschläge / Bemerkungen: 
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Überprüfung Kosteneffizienz 
23. Sind Sie damit einverstanden, dass die Kosten der Netzbetreiber für 

Informationsmassnahmen anrechenbar sind? 
Art. 15 Abs. 2 Bst. d StromVG 

Erläuternder Bericht 1.2.3.7sowie 2.2 (Anrechenbare Netzkosten) 

^ Ja Q Nein Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Abschnitt 1.2 - Informationsmassnahmen und Kostentragung sowie 
Antrag 17. 

24. Inwiefern erachten Sie die Anrechenbarkeit von Kosten innovativer Massnahmen für 
intelligente Netze (bspw. Smart Grids) vordem Hintergrund der Energiestrategie 2050 des 
Bundesrates als zielführend? 
Art. 15 Abs. 3 StromVG 

Erläuternder Bericht 1.2.3.7sowie 2.2 (Anrechenbare Netzkosten) 

IXl zielführend Q nicht zielführend Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Antrag 17. 

Öffentlichkeitsarbeit 
25. Wie beurteilen Sie die gesetzliche Verankerung der Kompetenz des Bundes und der Kantone 

zur Information der Öffentlichkeit über zentrale Aspekte der Netzentwicklung und über die 
Mitwirkungsmöglichkeiten? 
Art. 9f StromVG 

Erläuternder Bericht 2.2 (Netzentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit) 

IXl zielführend Q nicht zielführend Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Abschnitt 1.2 Informationsmassnahmen und Kostentragung und Antrag 
16. 

Geodäten 
26. Erachten Sie es als sinnvoll, dass das BFE eine Gesamtsicht der elektrischen Anlagen erstellt 

und diese der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt? 
Art. 26a EleG 
Erläuternder Bericht 2.1 sowie 5.5 

November 2014 
8 



I I Ja IXl Nein Q keine Stellungnahme 

Bemerkungen: Siehe Antrag 10. 

November 2014 
9 


